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Welche steuerlichen Gestaltungen können noch vor dem 
Jahreswechsel für 2015 ausgenutzt werden? An welchen 
Stellen sind Feinjustierungen für eine mögliche Steuer
optimierung nötig? Dazu finden Sie im Folgenden eine Aus
wahl an Tipps und Hinweisen. Bitte beachten Sie, dass die
se Informationen keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben und eine individuelle steuerliche Beratung nicht  
ersetzen können. Wenn im Folgenden das Ende eines Wirt
schaftsjahres genannt wird, ist damit nicht zwingend der 
Jahreswechsel 2015/16 gemeint. Ein Wirtschaftsjahr kann 
mit dem Kalenderjahr übereinstimmen oder davon ab
weichen, beispielsweise vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Ihre 
Bezirksstelle steht Ihnen mit persönlichem Rat zur Seite,  
damit Sie optimal vorbereitet in das Jahr 2016 starten kön
nen.

Für alle Unternehmen

■ Investitionsabzugsbetrag
Planen Sie in den nächsten drei Jahren eine Investition 
in bewegliche Wirtschaftsgüter? Ein  Investitionsabzugs-
betrag in Höhe von bis zu 40 Prozent der voraussichtli-
chen Anschaffungskosten, maximal bis zu 200.000 Eu-
ro, kann Ihren Gewinn in 2015 beziehungsweise 2015/16 
verringern, sofern die betrieblichen Größenmerkma-
le eingehalten werden: Für Land- und Forstwirte gilt 
ein Wirtschafts- beziehungsweise Ersatzwirtschafts-
wert von 125.000 Euro als Obergrenze. Bei Gewerbe-
betrieben oder Freiberuflern, die bilanzieren, darf das 
im Jahresabschluss ausgewiesene Betriebsvermögen 
235.000  Euro nicht übersteigen; wird der Gewinn durch 
Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt, darf ein In-
vestitionsabzugsbetrag nur bis zu einer  Gewinngrenze 
von 100.000 Euro gebildet werden. 

■ Sonderabschreibungen
Schaffen Sie im aktuellen Wirtschaftsjahr noch bewegli-
che Wirtschaftsgüter an, können Sie Sonderabschreibun-
gen bis zu 20 Prozent der Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist wie 
beim Investitionsabzugsbetrag, dass die oben genannten 
betrieblichen Größenmerkmale nicht überschritten wer-
den. Anders als der Investitionsabzugsbetrag ist die Ge-
samthöhe der Sonderabschreibungen nicht begrenzt. 

■ Wechsel der Abschreibungsmethode
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
die in den Jahren 2009 und 2010 angeschafft oder her-
gestellt wurden, sind degressive Abschreibungen bis zu 
25  Prozent zugelassen. Ab 2011 wurde diese degressive 
Abschreibung wieder abgeschafft. Bei degressiver Ab-
schreibung besteht in der Folgezeit ein Wahlrecht, zur 
linearen Abschreibung zu wechseln. Bei Erstellung des 
Jahresabschlusses oder der Einnahmen-Überschuss-
rechnung 2015 prüft Ihre Bezirksstelle, ob ein solcher 
Wechsel für Sie vorteilhaft ist. 

■ Geringwertige Wirtschaftsgüter
Der Einkauf von Werkzeugen, Kleinmaschinen oder 
auch Büroausstattung kurz vor dem Jahreswechsel kann 
bei der Steueroptimierung helfen. So ist es möglich, die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abnutzbarer be-
weglicher Wirtschaftsgüter von nicht mehr als 410 Eu-
ro netto in voller Höhe als Betriebsausgaben im Jahr der 
Anschaffung abzuziehen. Für abnutzbare bewegliche 
Güter zwischen 150 Euro und 1.000 Euro kann statt der 
Sofortabschreibung auch ein sogenannter Sammelpos-
ten gebildet werden. Dieser ist zwingend über fünf Jah-
re abzuschreiben. Die Methode des Kostenabzugs, das 
heißt Sofortabschreibung oder Bildung und Abschrei-
bung eines Sammelpostens, muss für alle Anschaffun-
gen zwischen 150 Euro und 1.000 Euro innerhalb eines 
Wirtschaftsjahres einheitlich ausgeübt werden.  

■ Reparaturen
Reparaturen von Betriebsgebäuden, Betriebsvor-
richtungen, Maschinen oder der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung führen zu gewinnmindernden  

Erhaltungsaufwendungen. Bei einer Gewinnermitt-
lung durch Einnahmen-Überschussrechnung ist das Da-
tum der Bezahlung maßgebend. Für bilanzierende   

Steueroptimierung vor dem Jahreswechsel

Last-Minute-Steuertipps

Dieser Ausgabe liegt das Programm zur 66. Hochschultagung der CAU Kiel bei.
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Dr. Willi Cordts

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

die aktuelle Flüchtlingssituation stellt Deutschland vor 
die größte Herausforderung seit Langem. Knapp eine 
Million geflüchtete Menschen kamen in diesem Jahr 
in Deutschland an. Auf großen Willkommenspartys 
in München, Berlin und anderswo wurden sie herzlich 
empfangen. Es zeigte sich ein großzügiges und offenes 
Deutschland, auf das man stolz sein kann . 

Doch welcher Alltag erwartet die Menschen da-
nach? Ein Alltag mit Zäunen, überfüllten Flüchtlings-
unterkünften, überforderten Kommunen, Helfern  
und Polizisten und verängstigten oder aggressiven 
Menschen? 

Auch als vor fünfzig Jahren die ersten Gastar-
beiter aus der Türkei mit großem Hurra begrüßt  
wurden, blendeten die Deutschen zunächst viele 
Probleme aus – die fleißigen Menschen aus der Fer-

ne würden ja bald wieder ver-
schwunden sein. Heute – in 
einer vergleichbaren Situati-
on – besteht die Chance, Feh-
ler von damals nicht zu wie-
derholen und eine wirkliche 
Inte gration zu betreiben: Die 
geflüchteten Menschen wer-
den überwiegend in Deutsch-
land bleiben und ihre Familie 
oder Freunde bei sich haben 
wollen. Langfristig könnte die 
Wirtschaft von den Potentia-

len der Einwandernden profitieren, denn es kommen 
gut ausgebildete Ingenieure, Ärzte und Betriebswirte, 
die schnell die deutsche Sprache lernen und sich in die 
Gesellschaft und den Arbeitsmarkt integrieren wollen. 
Land & Wirtschaft gibt dazu Hinweise, welche konkre-
ten Bedingungen Arbeitgeber beachten müssen, die 
geflüchtete Menschen einstellen wollen.

Es kommen aber auch Analphabeten, die ratlos vor 
der neuen Welt stehen; es kommen Menschen, die auf-
grund ihrer leidvollen Vergangenheit traumatisiert 
sind und die Gewalt als etwas Selbstverständliches 
erlebt haben. Bei einem Zusammenleben auf engs-
tem Raum ohne Rückzugsmöglichkeit, ohne alltäg-
liche Aufgaben in Form von Ausbildung oder Arbeit 
sind kulturelle, religiöse oder ethnische Unterschiede 
altbekannte Ventile für Aggressionen. Deswegen wer-
den jetzt Fachleute in Schulen, Kindergärten, Arztpra-
xen, Behörden und Ämtern gebraucht, die eingestellt 
sind auf die besonderen Bedürfnisse und Situationen 
der Ankommenden und die eine Eingliederung un-
terstützen können. Diese dringend benötigten Fach-
kräfte stehen aber nicht von heute auf morgen zur Ver-
fügung. Da ist es verständlich, dass Hilfe suchend nach 
der ordnenden Hand der Politik gerufen wird. Wenn 
wir allerdings erkennen müssen, dass auch die Politik 
nicht ausreichend vorbereitet ist, sondern selbst Angst 
vor Überforderung hat, ist jeder Einzelne nach seinen 
Möglichkeiten und persönlichen Fähigkeiten aufge-
rufen, mit anzupacken und dazu beizutragen, die an-
stehenden Aufgaben zu lösen. 

Ihr

Unternehmen kommt es für die zeitliche Zuordnung  
darauf an, wann die Reparaturen durchgeführt werden. 
Diese Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, eine 
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gewinn-
mindernd zu berücksichtigen, wenn die Arbeiten inner-
halb des ersten Quartals des neuen Wirtschaftsjahres 
ausgeführt werden und es sich nicht um turnusmäßige 
Erhaltungsarbeiten handelt. 

■ Gemischte Aufwendungen
Aufwendungen, die teils betrieblich und teils privat ver-
anlasst sind, können nach entsprechender Aufteilung 
und Zuordnung anteilig als Betriebsausgaben berück-
sichtig werden. Haben Sie zum Beispiel an einer gemisch-
ten Urlaubs- und Fachseminarreise teilgenommen, kön-
nen Sie alle Aufwendungen, die mit dem Fachseminar 
zusammenhängen, wie zum Beispiel anteilige Fahrtkos-
ten, Seminargebühren und Ähnliches, als Betriebsaus-
gaben abziehen. Auch Aufwendungen aus Anlass eines 
Betriebsjubiläums, eines erfolgreich bestandenen Exa-
mens oder einer Verabschiedungsfeier, an denen neben 
Geschäftsfreunden auch private Gäste teilgenommen 
haben, führen zum teilweisen Betriebsausgabenabzug. 

■ Betriebliche Altersversorgung
Die betriebliche Altersversorgung wird steuerlich ge-
fördert und kann zudem eine zusätzliche Motivation 
für Ihre Mitarbeiter sein. Sie kann grundsätzlich für  
alle Mitarbeiter gewährt oder aber auf bestimmte Grup-
pen beschränkt werden. Für die betriebliche Altersver-
sorgung kommt zum Beispiel eine Direktversicherung 
in Betracht. Zu beachten ist dabei, dass Prämien in 2015 
lediglich bis maximal 2.904 Euro je Mitarbeiter steu-
er- und sozialversicherungsfrei sind. Unter bestimmten 
Umständen kann sich der steuerfreie Betrag um weite-
re 1.800 Euro erhöhen. Darüber hinausgehende Beträ-
ge müssen lohnversteuert und der Sozialversicherung 
unterworfen werden. 

Für bilanzierende Unternehmen

■ Bewertung des Vorratsvermögens
Im Rahmen der Inventur sollten Sie die Bewertung  
Ihrer Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, ferti-
gen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen so-
wie eventuell geleisteter Anzahlungen überprüfen.  
„Ladenhüter“ sind unter Umständen gewinnmin-

dernd auf den niedrigeren Teilwert abzuschreiben. Bit-
te beachten Sie: Eine wesentliche Voraussetzung für 
eine Bewertung unterhalb der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten ist, dass eine voraussichtlich dauern-
de Wertminderung vorliegt. Eine nur vorübergehen-
de Wertminderung reicht nicht aus. Wird in folgenden 
Wirtschaftsjahren der niedrigere Teilwert nicht nachge-
wiesen, so muss eine Wertaufholung vorgenommen wer-
den. Damit das Finanzamt die Abwertung der Vorräte 
später auch akzeptiert, empfiehlt es sich, geeignete Infor-
mationen über Marktpreisentwicklungen zu sammeln. 

■ Forderungsmanagement
Spätestens vor dem Jahreswechsel sollten alle säumigen 
Kunden auf ihre Zahlungsverpflichtungen hingewie-
sen werden. Um zu vermeiden, dass Kunden die Einrede 
der Verjährung geltend machen können, sind hierbei die 
 zivilrechtlichen Verjährungsfristen zu beachten. Des 
Weiteren ist ein effektives Forderungsmanagement wich-
tig, um dem Finanzamt bei einer eventuell gebotenen 
Pauschal- oder Einzelwertberichtigung von Forderun-
gen entsprechende Nachweise vorlegen zu können. 

■ Thesaurierungsbegünstigung
Einzelunternehmer und Gesellschafter von Personen-
gesellschaften können auf besonderen Antrag nicht ent-
nommene Gewinne mit 28,25 Prozent versteuern. Die 
Thesaurierungsbesteuerung ist allerdings im Regelfall 
wirtschaftlich nur dann sinnvoll, wenn über mehre-
re Jahre sehr hohe Gewinne erzielt werden und die li-
quiden Mittel nicht für die private Lebensführung ent-
nommen werden müssen. Kommt es nämlich zu einer  
späteren Entnahme der zunächst begünstigt besteuer-
ten Gewinne, wird eine zusätzliche „Strafsteuer“ von 
25 Prozent fällig. Wer zukünftig von dieser sogenannten 
The saurierungsbesteuerung Gebrauch machen möchte,  
sollte daher bis zum Ende des Jahres 2015 möglichst vie-
le verfügbare liquide Mittel aus dem Betriebsvermögen 
entnehmen. Ihre Bezirksstelle erläutert Ihnen die Vor- 
und Nachteile und hilft bei der optimalen steuerlichen 
Gestaltung.

■ Vergütungen des GmbH-Gesellschafter-Geschäfts-
führers
Soll in 2016 ein höheres Gehalt oder eine Sonderzahlung 
gezahlt werden, ist hierfür im Vorwege ein Gesellschaf-
terbeschluss notwendig, damit die höheren Vergütun-
gen vom Finanzamt anerkannt werden. 

Für Einnahmen-Überschuss-Rechner

■ Zeitliche Verschiebungen von Zahlungen
Bei der Einnahmen-Überschussrechnung wird der  
Gewinn anhand des Zu- und Abflusses von Betriebs-
einnahmen und Betriebsausgaben ermittelt. Wird für 
2015 ein hoher Gewinn erwartet, kann es sich lohnen, 
bis zum Jahreswechsel noch Betriebsausgaben vorzuzie-
hen, um dadurch die Steuerlast 2015 zu mindern. Eigene 
Lieferungen oder Leistungen können eventuell später in 
Rechnung gestellt oder es kann ein längeres Zahlungs-
ziel vereinbart werden, um damit Betriebseinnahmen 
zeitlich in das Jahr 2016 zu verschieben. Für regelmäßi-
ge Zahlungen gilt abweichend: Regelmäßig wiederkeh-
rende Zahlungen innerhalb von zehn Tagen vor oder 
nach dem Jahreswechsel mindern den Gewinn des Jah-
res, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Dies betrifft zum 
Beispiel Mietzahlungen, Versicherungsleistungen, Um-
satzsteuerzahlungen und Ähnliches. 
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Für Vermieter

■ Anpassung der Miete bei verbilligter Vermietung 
an Angehörige
Wird eine Wohnung oder ein Haus verbilligt an Angehö-
rige vermietet, können Werbungskosten auch dann noch 
im vollen Umfang abgezogen werden, wenn die Miete 
nicht weniger als 66 Prozent der ortsüblichen Miete be-
trägt. Bei einer Vermietung zu weniger als 66 Prozent der 
ortsüblichen Miete dürfen Werbungskosten nur antei-
lig entsprechend dem Verhältnis von tatsächlicher und 
ortsüblicher Miete berücksichtigt werden. 

Für alle Steuerpflichtigen

■ Altersvorsorge
Überprüfen Sie, ob es eventuell zweckmäßig ist, Ihre  
Beiträge für Altersvorsorgeaufwendungen in 2015 noch 
zu erhöhen. Ab 2015 wurde das steuerwirksame Abzugs-
volumen für Altersvorsorgeaufwendungen von bisher 
20.000 auf 22.172 Euro pro Jahr angehoben. Für Ver-
heiratete wurde die Höchstgrenze von bisher 40.000 auf 
44.344 Euro erhöht.  

■ Handwerkerarbeiten
Der Fiskus beteiligt sich an Reparaturarbeiten, die im 
selbst genutzten Haus oder in der selbst genutzten Woh-
nung ausgeführt werden. Ob es sich dabei um Miete oder 
um Eigentum handelt, ist unerheblich. So können Sie 
auf Antrag 20 Prozent der Lohnaufwendungen, höchs-
tens jedoch 1.200 Euro pro Jahr von der Steuer abzie-
hen. Wer den Höchstbetrag in diesem Jahr bereits aus-
geschöpft hat, verschiebt unter Umständen die Arbeiten 
oder die Bezahlung ins nächste Jahr. Zur Beachtung: Es 
muss zwingend eine Rechnung vorliegen und per Über-
weisung gezahlt werden. Barzahlungen werden vom  
Finanzamt nicht anerkannt. 

■ Spenden
Besonders in der Zeit zum Jahresende steigt die allge-
meine Spendenbereitschaft. Möchten Sie Ihre Steuer-
last für 2015 hierdurch mindern, müssen die Spenden 
noch rechtzeitig in diesem Jahr gezahlt werden. Beden-
ken Sie die vielen Feiertage zum Jahresende und die da-
durch reduzierten Bankarbeitstage.  

Steueränderungsgesetz 2015

Aktuelle Steuergesetzesänderungen

Auch Ersatzinvestitionen im Ausland 
 steuerbegünstigt
Der Gewinn aus dem Verkauf von Grund und Boden 
oder Gebäuden kann unter besonderen sachlichen und 
zeitlichen Voraussetzungen auf die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von bestimmten Reinvestitionswirt-
schaftsgütern übertragen werden. Bisher war unter an-
derem Voraussetzung, dass die neuen Wirtschaftsgüter 
zu einem inländischen Betriebsvermögen gehören. In 
Ausgabe 2/2015 hatte Land & Wirtschaft ausführlich 
über die rechtliche Problematik berichtet. 

Der Europäische Gerichtshof hat zwischenzeitlich 
entschieden, dass die deutsche Gesetzesregelung gegen 
EU-Recht verstößt, da sie die Kapitalverkehrsfreiheit  
innerhalb der EU behindert. Grenzüberschreitende 
Transaktionen in den Raum der Europäischen Union 
und der zum europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zäh-
lenden Länder Island, Lichtenstein und Norwegen wer-
den durch den Inlandsbezug in unvereinbarer Weise be-
nachteiligt. 

Der Gesetzgeber hat nunmehr  
folgende Neuregelung geschaffen: 
Sofern Gewinne aus dem Verkauf 
der begünstigten Wirtschaftsgüter 
entstehen, kann dieser Gewinn, so-
fern er in einem EU/EWR-Land rein-
vestiert wird, gleichmäßig über fünf 
Jahre verteilt werden. Diese Neure-
gelung gilt nicht nur für die Zukunft, 
sondern auch rückwirkend, soweit 
die Steuerbescheide formal noch  
änderbar sind.

Investitionsabzugsbetrag zur Förderung kleinerer 
und mittlerer Betriebe
Das Regelwerk für den Investitionsabzugsbetrag (IAB), 
mit dem bereits in Wirtschaftsjahren vor Ausführung und 
Bezahlung einer Investition Liquidität geschaffen werden 

kann, wurde vereinfacht. So ist es künftig nicht mehr not-
wendig, dass das Wirtschaftsgut bereits seiner Funktion 
nach benannt werden muss. Auch eine konkrete Investi-
tionsabsicht entfällt. Künftig reicht für die Bildung eines 
IAB die Angabe der geplanten Investitionssummen und 
Abzugsbeträge, die Sie beziehungsweise Ihr Steuerberater 
für Sie zwingend elektronisch an das Finanzamt übermit-
teln müssen. Eine Antragstellung mit Hilfe von Papier-
formularen wird grundsätzlich nicht mehr zugelassen. 

Diese Neuregelungen gelten erstmals für Investitions-
abzugsbeträge, die für das Wirtschaftsjahr 2015/16 bezie-
hungsweise 2016 in Anspruch genommen werden.

Unternehmereigenschaft der 
öffentlichen Hand
Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 wird die sehr kom-
plexe Umsatzbesteuerung von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts neu geregelt. Damit hat der Gesetzge-
ber auf Beanstandungen des Bundesfinanzhofes reagiert 

und die gesetzlichen Regelungen im 
Umsatzsteuergesetz an die Vorgaben 
des EU-Rechts angepasst. 

Grundsätzlich unterliegen die 
Leistungen der öffent lichen Hand 
bei Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
nicht der Umsatzsteuer. Werden al-
lerdings Leistungen auf privatrecht-
licher Grundlage, vergleichbar mit 
privaten Wirtschaftsunternehmen, 
erbracht, wird auch die öffentliche 
Hand unternehmerisch tätig. Die-
se Leistungen unter liegen dann auch 
der Umsatzsteuer. Die Neuregelung 

ist auf alle Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2016 ausgeführt werden. Darüber hinaus gibt es 
noch eine Übergangsregelung für sämtliche nach dem 31. 
Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2021 ausgeführte  
Leistungen.  

Bundestag und Bundesrat haben im Oktober das Steueränderungsgesetz 2015 verabschiedet. Es handelt sich dabei um 
ein sogenanntes Omnibusgesetz, mit dem eine Vielzahl von Einzelregelungen eingefügt oder geändert wurden. Oftmals 
erfuhren die Gesetze lediglich eine redaktionelle Überarbeitung. Inhaltliche Auswirkungen haben insbesondere folgende  
Gesetzesänderungen:

Neue Grenzwerte in der Sozialversicherung
West Ost

2016 2015 2016 2015

Beitragsbemessungsgrenze allgemeine Rentenversicherung  6.200 6.050 5.400 5.200

Beitragsbemessungsgrenze Knappschaftliche Rentenversicherung 7.650 7.450 6.650 6.350

Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosenversicherung 6.200 6.050 5.400 5.200

Versicherungspflichtgrenze Kranken- und Pflegeversicherung* 4.687,50 4.575 4.687,50 4.575

Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung 4.237,50 4.125 4.237,50 4.125

Grenze des monatlichen Durchschnittsverdienstes für geringfügig Be-
schäftigte (Minijobs)

450 450 450 450

Geringverdienergrenze Auszubildende (Arbeitgeber trägt  
die Beiträge allein)

325 325 325 325

Gesamteinkommensgrenze für Familienversicherung Krankenkasse 415 405 415 405

Bezugsgröße Sozialversicherung 2.905 2.835 2.520 2.415

* für Arbeitnehmer, die bereits am 31. Dezember 2002 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Regelungen wegen des Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze 
nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig, das heißt versicherungsfrei waren, beträgt die monatliche Versicherungspflichtgrenze für das Jahr 2016 4.237,50 Euro 

Wie jedes Jahr wird die Sozialversicherung für viele Arbeitnehmer und damit automatisch auch für deren Arbeitgeber 
teurer. Dies hängt mit der Anhebung der sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen zusammen, die von der Bundesre
gierung jährlich neu festgesetzt werden. Der Bundesrat muss der Verordnung zur Anpassung der Werte für 2016 zwar 
noch zustimmen, eine Zustimmung gilt aber als sicher. Die Beitragsbemessungsgrenzen geben an, bis zu welchem Betrag  
Arbeitsentgelte sozialversicherungspflichtig sind. 
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Unternehmer müssen nach den steuerlichen und handels
rechtlichen Vorschriften ihre Geschäftsunterlagen meh
rere Jahre lang aufbewahren. In bestimmten Fällen dür
fen aber auch Privatpersonen ihre Unterlagen nicht sofort 
vernichten. 

Aufbewahrungsfristen für Unternehmer
Die meisten Buchführungsunterlagen müssen nach den 
gesetzlichen Vorschriften zehn Jahre lang aufbewahrt 
werden; nur die geschäftliche Korrespondenz hat bereits 
nach sechs Jahren ausgedient. 

Folgende Unterlagen dürfen 2016 vernichtet werden: 
■ Bücher und Aufzeichnungen aus 2005 oder früher, 
■ Inventare, die bis Ende 2005 aufgestellt worden sind, 
■ Jahresabschlüsse, die 2005 festgestellt worden sind, 
■ Buchungsbelege, die bis Ende 2005 entstanden sind,
■ Eingangsrechnung sowie Doppel oder Kopien der 
 Ausgangsrechnungen, die 2005 oder früher  
 ausgestellt worden sind, 

■ bis Ende 2009 empfangene und abgesandte Handels- 
 oder Geschäftsbriefe, 
■ sonstige Unterlagen, die 2009 oder früher entstan-  
 den sind. 

Achtung – verlängerte Aufbewahrungsfristen?
Die oben genannten Aufbewahrungsfristen laufen  
jedoch nicht ab, solange die Unterlagen für Steuerfest-
setzungen von Bedeutung sind, für die noch keine Fest-
setzungsverjährung eingetreten ist. 

Bei elektronisch empfangenen Rechnungen sowie 
IT-gestützten Buchführungssystemen ist die Aufbe-
wahrungspflicht nur dann erfüllt, wenn die Buchfüh-
rungsbestandteile sowie die in elektronischer Form 
empfangenen Rechnungen in gespeicherter Form vor-

liegen und jederzeit wieder sichtbar gemacht werden 
können. Die Unternehmen müssen dafür Sorge tragen, 
dass auch Jahre später noch ein elektronischer Zugriff 
auf die vorhandenen Daten möglich ist. Allein die aus-
gedruckten Belege, Rechnungen oder Kontoauszüge 
aufzubewahren, ist bei Unterlagen, die im Original nur 
elektronisch vorliegen, nicht ausreichend. 

Aufbewahrungsfristen für Privatpersonen
Auch Privatpersonen sind verpflichtet, bestimmte Rech-
nungen und Belege über steuerpflichtige Leistungen auf-
zubewahren. Darunter fallen insbesondere Rechnun-
gen für handwerkliche Arbeiten im oder am Haus, in 
der Wohnung oder am Grundstück. Sämtliche Rech-
nungen über bauliche und planerische Leistungen  
sowie Reinigungs-, Instandhaltungs- oder Gartenar-
beiten unterliegen einer zweijährigen Aufbewahrungs-
pflicht. Handwerkliche Leistungen, die einer Gewähr-
leistungspflicht unterliegen, sollten darüber hinaus  
bis zu fünf Jahre lang aufbewahrt werden.  

Seit Januar 2015 gelten neue steuerliche Regeln für Be
triebsveranstaltungen. Land & Wirtschaft hatte in Aus
gabe 1/2015 über die geänderte Rechtslage berichtet. Zu 
Einzelfragen der gesetzlichen Regelung nimmt das Bun
desministerium der Finanzen (BMF) in einem aktuellen  
Anwenderschreiben Stellung. 

Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Weih-
nachtsfeiern, Betriebsausflügen, Betriebsjubiläen oder 
anderen Betriebsveranstaltungen Speisen und Getränke,  
Musik- oder künstlerische Darbietungen oder 
Ähnliches lohnsteuer- und sozialversiche-
rungsfrei zur Verfügung stellen. Dies gilt je-
doch nur, wenn die auf den einzelnen Arbeit-
nehmer entfallenden Kosten nicht mehr als 
110 Euro einschließlich Umsatzsteuer betra-
gen. Wird der Freibetrag von 110 Euro über-
schritten, ist nur der übersteigende Betrag zu 
versteuern. 

Eine Lohnversteuerung erfolgt grundsätz-
lich für jeden Arbeitnehmer individuell nach 
seinen persönlichen Lohnsteuerabzugsmerk-
malen. Auch die Sozialversicherungsbeiträ-
ge sind grundsätzlich für jeden Arbeitneh-
mer individuell zu ermitteln. Alternativ kann 
der Arbeitgeber die Lohnsteuer pauschal mit 
25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchen steuer übernehmen. 
Die Pauschalbesteuerung des 110 Euro über-
steigenden Betrages führt zur Beitragsfreiheit 
in der Sozialversicherung.

Der Arbeitgeber hat zunächst die Gesamt-
kosten zu ermitteln, die für die Betriebsveranstaltung an-
gefallen sind. Dieser Betrag ist zu gleichen Teilen auf alle 
Arbeitnehmer aufzuteilen, die tatsächlich an der Veran-
staltung teilgenommen haben. Sofern auch Begleitperso-
nen, wie zum Beispiel Ehepartner, an der Betriebsveran-
staltung teilgenommen haben, sind den Arbeitnehmern 
auch die auf die Begleitpersonen entfallenden Aufwen-
dungen zuzurechnen. 

Sämtliche Aufwendungen des Arbeitgebers, auch die 
für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung, 
sind bei der Prüfung des Freibetrags zu berücksichtigen. 
Hierzu gehören nach Auffassung der Finanzverwaltung  

Kosten für Raummiete, Beleuchtung oder für betriebs-
fremdes Eventmanagement sowie Kosten für Sanitäter, 
für die Erfüllung behördlicher Auflagen, Stornokosten 
und Trinkgelder. Keine Aufwendungen für den äußeren 
Rahmen und damit nicht zu berücksichtigen sind dage-
gen die rechnerischen Selbstkosten des Arbeitgebers, bei-
spielsweise die anteiligen Kosten der Lohnbuchhaltung 
oder anteilige Gebäudeabschreibungen. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung sind in die 
Gesamtkosten auch unübliche Zuwendungen einzube-

ziehen, wie etwa Geschenke über 60 Euro. Diese muss-
ten bislang unabhängig vom Überschreiten der 110 Euro  
immer lohnversteuert werden.

Laut BMF ist im Hinblick auf angefallene Reise kosten 
im Zusammenhang mit Betriebsveranstaltungen zu 
differenzieren: Reisen Arbeitnehmer von einem ande-
ren Unternehmensstandort zur Unternehmenszentra-
le an, können die Fahrtkosten sowie gegebenenfalls die 
Übernachtungskosten anlässlich der Betriebsfeier steu-
erfrei vom Arbeitgeber erstattet werden. Obliegt die Or-
ganisation der Anreise zum Ausflugsziel hingegen dem  
Arbeitgeber, zum Beispiel durch eine gemeinsame Bus-

fahrt, zählen die Kosten hierfür zu den Zuwendungen an-
lässlich der Betriebsveranstaltung und sind auf den Frei-
betrag von 110 Euro anzurechnen. 

Der Freibetrag von 110 Euro kann für jeden Arbeitneh-
mer zweimal im Jahr in Anspruch genommen werden, 
zum Beispiel anlässlich einer Weihnachtsfeier und zusätz-
lich für eine Jubiläumsfeier. Nimmt ein Arbeitnehmer in 
einem Jahr an mehr als zwei Betriebsveranstaltungen teil, 
können wie bisher die beiden Feiern ausgewählt werden, 
für die der Freibetrag gelten soll. Die während der drit-

ten Veranstaltung unentgeltlich gewährten Zu-
wendungen wie Speisen und Getränke müssen 
dann voll versteuert werden.

Grundsätzlich geht der Gesetzgeber davon  
aus, dass nur eigene aktive und ehemalige  
Arbeitnehmer des Unternehmens, Praktikan-
ten und Begleitpersonen der Mitarbeiter an 
einer Betriebsveranstaltung teilnehmen. Die 
Finanzverwaltung berücksichtigt aus Verein-
fachungsgründen auch Leiharbeitnehmer so-
wie Arbeitnehmer anderer konzernzugehöriger 
Unternehmen als Teilnehmer bei Betriebsveran-
staltungen und gewährt hinsichtlich der Pau-
schalbesteuerung ein Wahlrecht: Die pauschale 
Besteuerung kann entweder vom entleihenden 
beziehungsweise Konzernunternehmen oder 
vom Arbeitgeber durchgeführt werden. 

Das BMF stellt ergänzend klar, dass die lohn-
steuerlichen Änderungen keine Auswirkungen 
auf die umsatzsteuerliche Behandlung von Be-
triebsveranstaltungen haben. Es gilt umsatz-
steuerlich unverändert das „Alles-oder-nichts-

Prinzip“. Betragen die den einzelnen Arbeitnehmern 
zuzurechnenden Kosten der Betriebsveranstaltung nicht 
mehr als 110 Euro, ist von einer überwiegend betriebli-
chen Veranlassung auszugehen. Umsatzsteuer fällt für 
die Teilnahme der Mitarbeiter dann nicht an und es kann 
der volle Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. Beim 
Überschreiten der 110 Euro-Grenze hat der Arbeitgeber 
hingegen von vornherein keinen Anspruch auf Vorsteu-
erabzug für die Leistungen im Zusammenhang mit der 
Betriebsveranstaltung. Die Zuwendung an die Arbeit-
nehmer wird deshalb auch nicht von der Umsatzsteu-
er erfasst. 

Finanzverwaltung regelt Einzelheiten

Besteuerung von Betriebsfeiern

Aufräumen und Platz schaffen

Welche Unterlagen Sie vernichten dürfen
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Vor einem knappen Jahr hat das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) die Grundsätze zur ordnungsgemäßen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnun
gen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum  
Datenzugriff (GoBD) veröffentlicht. Sie regeln insbesonde
re den Einsatz von elektronischen Datenverarbeitungssys
temen (DVSystemen). Die umfangreiche Anweisung der 
Finanzverwaltung wird in der Fachwelt kritisch diskutiert, 
denn neben bereits lange geltenden Anforderungen wur
den einige Vorschriften deutlich verschärft. Auch wenn  
erhebliche Kritik an den neuen GoBD laut wurde, kön
nen Verstöße gegen diese Verwaltungsvorschriften bei 
Betriebsprüfungen zu erheblichen Problemen führen. 
Land & Wirtschaft informiert Sie deshalb über die we
sentlichen Inhalte der neuen Vorschriften und gibt Hinwei
se für die Umsetzung in der Unternehmenspraxis.

Anwendungsbereich
Die GoBD gelten nicht nur für buchführungspflichti-
ge Unternehmer, auch Einnahmen-Überschuss-Rech-
ner sind betroffen. Sie betreffen auch den Einsatz von DV- 
Systemen, selbst wenn diese nur indirekt eine Verbin-
dung zur Finanzbuchhaltung haben. Dazu können zum 
Beispiel folgende Vor- und Nebensysteme gehören: Elek-
tronische Kassen, Warenwirtschaftssysteme, elektroni-
sche Waagen, Taxameter, Fakturierungssysteme, Zeiter-
fassungssysteme und ähnliches. 

Keine Buchung ohne Beleg
Grundsätzlich müssen alle Geschäftsvorfälle durch  
Belege dokumentiert werden. Sind keine Fremdbelege 
vorhanden, müssen zwingend Eigenbelege erstellt werden. 

Zeitgerechte Erfassung von Geschäftsvorfällen
Die Finanzverwaltung verlangt eine Belegsicherung un-
mittelbar nach Belegeingang, Belegerstellung oder Entste-
hung eines Geschäftsvorfalls – unabhängig davon, ob es 
sich um einen Papierbeleg, ein digitales Dokument oder 
einen digitalen Datensatz handelt. Bei unbaren Geschäfts-
vorfällen sind Belege innerhalb von zehn Tagen nach Ein-
gang oder Entstehung gegen Verlust zu sichern. Dies kann 
durch geordnete Ablage, durch zeitgerechte unveränder-
liche Erfassung in den Grundbuchaufzeichnungen oder 
durch Scannen erfolgen. 

Werden Geschäftsvorfälle nicht laufend verbucht, son-
dern periodenweise, wie zum Beispiel monatlich, müssen 
vorher Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden. Es soll-
te zumindest eine geordnete Belegablage als Sicherungs-
instrument zum Einsatz kommen. 

Kasseneinnahmen und -ausgaben sind täglich zu erfas-
sen. Dementsprechend muss bei einer offenen Ladenkas-

se täglich ein Kassenbericht erstellt werden. Optimaler-
weise wird dieser durch ein Zählprotokoll ergänzt. Bei 
elektronischen Registrierkassen oder PC-Kassen ist die 
taggenaue Erfassung der Kasseneinnahmen und -aus-
gaben durch Tagesendsummenbons / Z-Bons sicherzu-
stellen. 

Elektronische Daten
Aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtige Daten, 
elektronische Dokumente und dergleichen, die im Unter-
nehmen entstanden oder dort eingegangen sind, müssen 
zwingend elektronisch aufbewahrt werden. Eine Aufbe-
wahrung in ausgedruckter Form reicht nicht aus. Viel-
mehr muss sichergestellt sein, dass steuerlich relevante 
Daten für die Dauer der Aufbewahrungsfrist unveränder-
bar erhalten bleiben und nicht gelöscht werden. 

In der Praxis ist es vielfach üblich, dass Rechnungen 
oder andere Dokumente mit Hilfe eines Textverarbei-
tungsprogramms erstellt und die Masken mit den Inhal-
ten der nächsten Rechnung überschrieben werden. Nur in 
diesen Fällen wird es nicht beanstandet, wenn das Dop-
pel des Schreibens ausschließlich als Papierdokument auf-
bewahrt wird.

Die elektronischen Buchführungs- und Bearbeitungs-
vorgänge sind zu protokollieren und mit dem elektroni-
schen Dokument so zu speichern, dass der unveränder-
te Originalzustand nachvollziehbar und prüfbar bleibt. 
Dient eine E-Mail lediglich als Transportwerkzeug für  
eine beigefügte elektronische Rechnung und enthält dar-
über hinaus keine steuerlich relevanten Informationen, ist 
die E-Mail selbst nicht aufbewahrungspflichtig. Die elek-
tronische Rechnung ist hingegen immer im Ursprungs-
format aufzubewahren und abzuspeichern. 

Festschreiben 
In der Praxis ist es nach wie vor verbreitet, elektronische 
Buchhaltungen nicht sofort festzuschreiben, sondern für 
eine gewisse Zeit offen zu halten. Die Finanzverwaltung 
stellt mit den GoBD strenge Anforderungen an die Fest-
schreibung der Buchungen: Nach Abschluss der jewei-
ligen Buchungsperiode (Monat, Quartal oder längerer 
Buchungszeitraum) muss eine Festschreibung erfolgen. 
Diese Vorschrift gilt sowohl für selbstbuchende Unter-
nehmen als auch für Buchhaltungen, die von Steuer-
beratungskanzleien erstellt werden. Nach einer Festschrei-
bung sind weitere Änderungen dann zwar durchaus noch 
möglich, allerdings müssen diese im DV-System so proto-
kolliert sein, dass die Finanzverwaltung sie jederzeit nach-
vollziehen und überprüfen kann. Bei Unternehmen, die 
monatlich oder vierteljährlich eine Umsatzsteuervoran-
meldung einreichen, hat die Festschreibung spätestens 

mit Abgabe der Voranmeldung zu erfolgen. Aber auch bei  
allen anderen Unternehmen ist es grundsätzlich nicht 
mehr zulässig, Buchführungen über längere Zeit nicht 
festzuschreiben. Auch schon bisher durften Aufzeich-
nungen nicht mittels Radiergummi verändert werden. 

Sämtliche am Markt verfügbaren Buchführungssyste-
me, die die Anforderungen der GoBD erfüllen, dokumen-
tieren systemintern das Festschreibungsdatum einzelner 
Buchungen oder Buchungsstapel. Bei einer Betriebs-
prüfung kann die Finanzverwaltung daher sehr einfach 
feststellen, ob und gegebenenfalls wann eine Buchfüh-
rung festgeschrieben wurde. Bei weiteren Anhaltspunk-
ten für nachträgliche Manipulationen kommt es in der 
Praxis immer wieder vor, dass die Finanzverwaltung die 
Buchführung verwerfen und die Besteuerungsgrund-
lagen schätzen will. 

Verfahrensdokumentation und internes Kontrollsystem
Die Finanzverwaltung fordert für jedes DV-System eine 
übersichtlich gegliederte schriftliche Verfahrensdoku-
mentation, aus der Inhalt, Aufbau, Ablauf und Ergeb-
nisse des DV-Verfahrens vollständig und schlüssig er-
sichtlich sind. Betroffen sind neben Programmen zur 
Finanz-, Anlagen- oder Lohnbuchhaltung auch weitere 
DV-Systeme wie elektronische Registrierkassen, Taxa-
meter, elektronische Waagen sowie Zeiterfassungs- und 
Dokumenten-Management-Systeme. In vielen Fällen er-
füllt die Bedienungsanleitung der DV-Systeme bereits  
einen Teil der Dokumentationsverpflichtung. Diese 
sollte also für Dokumentationszwecke aufbewahrt wer-
den. In anderen Fällen muss erst eine eigene Verfahrens-
dokumentation erarbeitet werden. Während dies für 
große Unternehmen mit eigener IT-Abteilung kaum Pro-
bleme aufwerfen dürfte, wird die Erstellung einer solchen 
Dokumentation für die meisten kleineren und mittle-
ren Unternehmen nur schwer umsetzbar sein. Ein wei-
terer Bestandteil der Verfahrensdokumentation ist das 
sogenannte interne Kontrollsystem. Der Steuerpflichtige 
muss nach Verwaltungsmeinung Kontrollen einrichten, 
ausüben und protokollieren, um so die GoBD-Konformi-
tät des DV-Systems zu prüfen. Es ist zu erwarten, dass die 
Finanzverwaltung zukünftig vermehrt auf betrieb liche 
DV-Systeme wie Warenwirtschaftssysteme, Fakturie-
rungsprogramme, Taxameter etc., zugreifen wird, um die 
Finanzbuchhaltung zu verproben. Ohne entsprechende  
Dokumentation und Kontrolle der Systeme könnte der 
Prüfer bereits einen ersten Mangelpunkt aufdecken.  
Ihre Bezirksstelle kann Ihnen praktische Hinweise da-
zu geben, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang für 
Ihr Unternehmen eine Verfahrensdokumentation einge-
führt werden sollte. 

Keine Sorgen vor der nächsten Betriebsprüfung

Geordnete Buchführung: So sind Sie auf der sicheren Seite
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Ab 2016 müssen sich Kindergeldbezieher durch Mit-
teilung ihrer Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID)  
gegenüber der zuständigen Familienkasse bei der Bun-
desagentur für Arbeit als Berechtigte ausweisen. 

Auch die Steuer-ID des Kindes, für das Kindergeld ge-
zahlt wird, ist anzugeben. Die neue Mitteilungspflicht be-
steht für alle kindergeldberechtigten Kinder, auch wenn 
für diese bereits in 2015 Kindergeld gewährt wurde. Für 
Eltern, die ihr Neugeborenes erstmals im Rahmen des Kin-
dergeldantrages anmelden, muss die Steuer-ID mit einge-
reicht werden. Durch die neuen Formvorschriften sollen 
Missbrauch und doppelte Auszahlungen von Kindergeld 
vermieden werden. 

Auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für  
Steuern werden diverse Fragen zu der Neuregelung be-
antwortet: So soll es nicht beanstandet werden, wenn die 
Steuer-ID-Nummer erst im Laufe des Jahres 2016 nachge-
reicht wird. Nach Information der Familienkassen liegen 
von zahlreichen Eltern und Kindern die Steuer-ID-Da-
ten bereits vor. Zudem würden die Kassen bei Bedarf die 
Nummern selbst anfordern.

Seit 2008 wird jeder in Deutschland gemeldeten Person 
automatisch eine Steuer-ID zugeteilt. Sie gilt lebensläng-
lich und sogar über den Tod hinaus. Die Identitätsnummer 
wurde seit 2008 allen gemeldeten Personen automatisch 
zugesendet und findet sich unter anderem in Ihrem Ein-
kommensteuerbescheid oder auf der elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung des Arbeitgebers. Wenn noch keine 
Steuer-Identifikationsnummer vergeben wurde, kann die-
se beim Bundeszentralamt für Steuern beantragt werden. 
Wurde eine bereits erteilte Steuer-ID verlegt, gibt das Bun-
deszentralamt entsprechende Auskunft. 

Zukünftig nur noch mit Steuer-ID

Kindergeld
Im Jahr 2014 wurde die Initiative „Eine Frage der Haltung 
– neue Wege für mehr Tierwohl“ vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft vorgestellt. Das Ziel der 
Initiative ist es, zusammen mit Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik und Verbrauchern, die Bedingungen in der Nutz
tierhaltung weiter zu verbessern. Dazu wurden besondere 
Tierwohlkriterien entwickelt, die über die bestehenden ge
setzlichen Vorschriften von Qualitätssicherungssystemen 
hinausgehen. Finanziert wird die Initiative Tierwohl durch 
den teilnehmenden Lebensmitteleinzelhandel, der seit Janu
ar 2015 für jedes verkaufte Kilogramm Fleisch oder Wurst
ware von Schweinen, Hähnchen und Puten vier Cent in den 
sogenannten Tierwohlfonds einzahlt. Eine Teilnahme an der 
Initiative Tierwohl ist freiwillig. Die teilnehmenden Land
wirte erhalten von Tierwohlfonds unabhängig vom Markt
preis ein sogenanntes TierwohlEntgelt.

Das Bundesfinanzministerium regelt in einem aktuellen 
Anwendungsschreiben die umsatzsteuerliche Behand-
lung der Tierwohl-Entgelte. Danach müssen die teil-
nehmenden Tierhalter aus den Tierwohl-Entgelten der 
Trägergesellschaft 19 Prozent Umsatzsteuer an das Fi-
nanzamt abführen. Dies gilt auch für umsatzsteuerlich 
pauschalierende Landwirte. Die Entgelte der Trägerge-
sellschaft stellen damit Nettobeträge dar; die gesetzliche 
Umsatzsteuer wird von der Trägergesellschaft an die Tier-
halter zusätzlich ausgezahlt.

Die Zahlungen der Initiative Tierwohl fallen nicht in 
den Anwendungsbereich der Umsatzsteuerpauschalie-
rung. Die teilnehmenden Landwirte verpflichten sich zur 
Einhaltung bestimmter Kriterien, sie erbringen damit  
keine gesonderte Leistung, die zu land- und forstwirt-

schaftlichen Zwecken genutzt wird. Daher kann nach 
dem Umsatzsteuergesetz bei pauschalierenden Land- 
und Forstwirten insoweit auch nur die Regelbesteuerung  
Anwendung finden. 

Das Tierwohl-Entgelt wird nach Ablauf eines Quar-
tals festgesetzt, die Auszahlung erfolgt allerdings jeweils 
erst sechs Monate später. Die Umsatzsteuer für die Aus-
führung der sonstigen Leistung gegenüber der Initiative  
Tierwohl entsteht bei Berechnung der Steuer nach verein-
barten Entgelten (Soll-Besteuerung) jeweils mit Ablauf des 
Voranmeldungszeitraums. Aus diesem Grund müssen  
Landwirte, die der umsatzsteuerlichen Soll-Besteuerung 
unterliegen, Umsatzsteuern über mehrere Monate vorfi-
nanzieren. Bei der Besteuerung nach vereinnahmten Ent-
gelten (Ist-Besteuerung) entsteht dieser nachteilige Effekt 
naturgemäß nicht. 

Führen Unternehmer, deren Umsätze üblicherweise 
der pauschalen  Durchschnittssatzbesteuerung unterlie-
gen, auch andere Umsätze aus, müssen sie diese grund-
sätzlich nach der Regelbesteuerung versteuern. Dement-
sprechend können pauschalierende Landwirte, die an der 
Initiative Tierwohl teilnehmen, Vorsteuerbeträge in Ab-
zug bringen, soweit sie den regelbesteuerten Umsätzen der 
Initiative zuzurechnen sind. Dies führt beispielsweise da-
zu, dass Landwirte, die Neu- und Umbauten durchführen, 
um Zahlungen der Initiative Tierwohl zu erhalten, aus den 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten anteilige Vorsteu-
erbeträge geltend machen können. Auch aus entsprechen-
den laufenden Aufwendungen ist ein anteiliger Vorsteuer-
abzug möglich.  

Umsatzsteuerliche Behandlung der Tierwohl-Entgelte

Initiative Tierwohl

In Gebäuden eingebaute Blockheizkraftwerke (BHKW) 
werden bislang steuerlich als selbständige, vom Gebäude 
losgelöste bewegliche Wirtschaftsgüter behandelt. Die An
schaffungskosten für ein BHKW werden daher unabhängig 
vom Gebäude über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdau
er von regelmäßig zehn Jahren abgeschrieben. Die obers
ten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben 
im Juli 2015 eine Kehrtwende vollzogen und beschlossen, 
dass ein BHKW, welches in erster Linie der Gebäude und 
Warmwasserbeheizung dient, als wesentlicher Gebäudebe
standteil zu behandeln ist. Vollumfänglich landwirtschaft
lich oder gewerblich genutzte BHKW sind unverändert  
Betriebsvorrichtungen und von der Änderung nicht 
 betroffen. 

Blockheizkraftwerke erzeugen gleichzeitig Nutzwärme 
und Strom. Bei einem BHKW, das in ein Mietwohnhaus 
eingebaut ist, wird die erzeugte Wärme für die Warm-
wasserbereitung und/oder zum Heizen des Gebäudes 
oder eigenbetrieblich verwendet. Der erzeugte Strom 
wird, soweit nicht im Gebäude verbraucht, üblicher weise 
in das öffentliche Netz eingespeist.

Bislang ging die Finanzverwaltung davon aus, dass 
der betriebliche Zweck der Stromerzeugung im Vorder-
grund steht. Entsprechend war das BHKW für ertrag-
steuerliche Zwecke wie eine Betriebsvorrichtung als selb-
ständiges, bewegliches Wirtschaftsgut zu behandeln. Der 
Vermieter erzielte mit der Stromeinspeisung gewerbliche 
Einkünfte neben den – regelmäßig privaten – Vermie-
tungseinkünften. Das BHKW stellte folglich Betriebs-
vermögen im Gewerbebetrieb der Stromerzeugung dar. 

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hatte mit rechts-
kräftigem Urteil aus September 2014 diese Grundsätze 
der Finanzverwaltung in Frage gestellt und entschie-
den, dass der maßgebliche Zweck eines in ein Vermie-
tungsobjekt eingebauten BHKW in der Beheizung und 

Warmwasserversorgung liegt. Da das BHKW demnach 
der eigentlichen Nutzung des Gebäudes dient, ist es als  
wesentlicher Bestandteil des Gebäudes anzusehen. Die 
Stromeinspeisung ist nach Auffassung der Finanzrich-
ter von untergeordneter Bedeutung. Das BHKW wird  
somit in vollem Umfang dem Wohngebäude zugeord-
net und stellt bei einer privaten Vermietung steuerliches 
Privatvermögen, bei einer Vermietung im Rahmen ei-
nes land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder 
freiberuflichen beziehungsweise selbstständigen Be-
triebes Betriebsvermögen dar. Die Finanzverwaltung 
hat sich mit dem vorgenannten Beschluss der Auffas-
sung der Finanzrichter angeschlossen und die bereits bis 
2010 geltende Rechtslage wieder hergestellt. 

Die neue Verwaltungsauffassung hat bei erster Be-
trachtung nachteilige Folgen für die Vermieter: Die 
Anschaffungskosten des BHKW müssen zusammen 
mit dem Gebäude über dessen Nutzungsdauer abge-
schrieben werden, also regelmäßig über eine Laufzeit 
von 40, 50 beziehungsweise 33 Jahren. Zudem entfällt 
die Möglichkeit, für die Anschaffung eines BHKW  
einen Investitionsabzugsbetrag zu bilden und Son-
derabschreibungen in Anspruch zu nehmen. Die neue  
Regelung kann aber auch steuerliche Vorteile haben: 
Wird zum Beispiel eine bestehende Heizungsanlage 
durch ein BHKW ersetzt, liegt Erhaltungsaufwand vor. 
Die Aufwendungen können sofort in voller Höhe als  
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen 
werden.

Die Finanzverwaltung gewährt aus Vertrauens-
schutzgründen für eine Übergangszeit bis zum 31. De-
zember 2015 ein Wahlrecht. Steuerpflichtige können für 
alle vor diesem Stichtag angeschaffte, hergestellte oder 
verbindlich bestellte BHKW zwischen alter und neu-
er Ver waltungsauffassung wählen. Das Wahlrecht ist 
spätestens in der Einkommensteuerveranlagung oder 
im Feststellungsverfahren für den Veranlagungszeit-
raum 2015 auszuüben.

Von der Neuregelung nicht betroffen sind gewerb-
lich oder land- und forstwirtschaftlich genutzte BHKW 
zum Beispiel in Biogasanlagen, Waschanlagen, Trock-
nungen, Molkereien, Brauereien, fleischverarbeitenden 
Betrieben oder in Gartenbaubetrieben. 

Erneute Änderung der Verwaltungsauffassung 
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Mit großer Hilfsbereitschaft setzen sich viele Menschen 
in Deutschland dafür ein, die ankommenden Flüchtlin
ge nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Um diese 
Bereitschaft zu fördern, hat das Bundesministerium für  
Finanzen mit einem Schreiben aus September 2015 die  
Finanzämter angewiesen, für die Flüchtlingshilfe spezielle 
Sonderregelungen zu beachten. Diese gelten rückwirkend 
für Spenden ab dem 1. August 2015.

Grundsätzlich gilt, dass für die steuerliche Anerken-
nung von Geldspenden von mehr als 200 Euro an Hilfs-
organisationen eine Spendenbescheinigung nach amt-
lichem Muster benötigt wird, bis 200 Euro reicht eine  
Kopie Ihres eigenen Kontoauszugs oder ein Online- 
Banking-Ausdruck als Spendennachweis aus. Bis En-
de 2016 gilt diese Vereinfachungsregelung für sämtli-
che Spenden im Zusammenhang mit der Flüchtlings-
hilfe, das heißt, auch für Spendenbeträge, die 200 Euro 
übersteigen. Die Flüchtlingshilfe wird damit gleichge-
stellt mit Spenden in anderen Notfallsituationen, wie 
zum Beispiel bei Hochwasser oder Erdbeben.

Auch private Personen oder Unternehmen können 
Spenden für geflüchtete Menschen sammeln. Die Zu-
wendungen können von Ihnen steuermindernd geltend 
gemacht werden, wenn das Geld auf ein extra Treuhand-
konto gezahlt und an eine gemeinnützige Organisation 
zur Förderung der Flüchtlingshilfe weitergeleitet wird. 
Auch andere gemeinnützige Organisationen , wie Sport- 
oder Musikvereine, dürfen Spenden für Flüchtlinge auch 
dann steuerbegünstigt sammeln, wenn so ein Engage-
ment zwar nicht in der Vereinssatzung geregelt ist, aber 
das gesammelte Geld an eine entsprechende Hilfsorga-

nisation weitergeleitet wird. Allerdings reicht in diesen 
Fällen ein Bankauszug nicht aus. Der gemeinnützige 
Verein muss eine Zuwendungsbescheinigung ausstel-
len, in der auf die Sonderaktion zur Flüchtlingshilfe hin-
gewiesen wird.

Wer ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe mitarbei-
tet, indem er zum Beispiel Deutschunterricht gibt, Ver-
anstaltungen für Flüchtlingskinder organisiert oder 
vor Ort mit anpackt, kann diese Arbeitszeit unter be-
stimmten Voraussetzungen ebenfalls steuerlich geltend 
machen. Notwendig ist, dass im Vorfeld mit der Hilfs-
organisation eine bestimmte Vergütung schriftlich ver-
einbart wurde. Auf das Geld muss dann später wieder-
um schriftlich verzichtet werden, damit das Finanzamt 
diese Vergütungsspende in der Steuererklärung auch 
anerkennt.

Möglich ist auch, dass Arbeitnehmer auf einen Teil 
ihres Lohns aus ihrer regulären Tätigkeit verzichten. 
Leitet der Arbeitgeber zum Beispiel fünf Prozent des 
Bruttolohns an eine Einrichtung zur Flüchtlingshilfe 
weiter, zählt diese Summe nicht zum steuerpflichtigen 
Arbeitslohn. In diesen Fällen kann die Spende jedoch 
nicht noch einmal in der Steuererklärung geltend ge-
macht werden, da die Zuwendung aus unversteuertem 
Geld erfolgt ist.

Wie hoch die Steuererstattung ist, die Sie durch 
die Spende bekommen, hängt von Ihrem persönli-
chen Steuersatz ab. Spenden sind jährlich bis maximal 
20 Prozent des Gesamtbetrags Ihrer Einkünfte steuer-
lich abzugsfähig. Größere Spenden sind jedoch nicht 
verloren, denn das Finanzamt rechnet Überhänge im  
Wege eines Vortrages im Folgejahr an. 

Sonderregelung für Flüchtlingshilfe

Vereinfachter Spendenabzug 

Angesichts der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen stellt 
deren Unterbringung eine zunehmende Herausforderung 
dar. Städte und Gemeinden wenden sich vermehrt an  
Privatpersonen und Unternehmen, um die Beherbergung 
von Flüchtlingen sicherzustellen. Allerdings lauern dabei 
auch Steuerfallen.

Die bloße Vermietung von Räumlichkeiten an die öf-
fentliche Hand zur Unterbringung der Flüchtlinge wirft 
steuerlich keine besonderen Probleme auf, allerdings ist 
das in der Praxis eher die Ausnahme. Häufig werden 
auch vertragliche Vereinbarungen zur Verpflegung der 
Flüchtlinge, ihrer sozialen Betreuung oder auch zur Be-
wachung des Objektes als weitere Dienstleistungen ver-
einbart. Die vertragliche Ausgestaltung ist insbesondere 
für die umsatzsteuerliche Beurteilung von Bedeutung. 
Werden die Wohnräume länger als sechs Monate ver-
mietet, ist die Vermietung grundsätzlich umsatzsteu-
erfrei. Eine Option zur Steuerpflicht ist ausgeschlossen, 
da die öffentliche Hand in diesen Fällen hoheitlich tätig 
wird. Bei einer Anmietung von bis zu sechs Monaten 
liegt hingegen eine steuerbare Beherbergungsleistung 
vor, für die sieben Prozent Umsatzsteuer fällig werden. 
Auf die Bezeichnung im Vertrag kommt es nicht an, 
maßgeblich ist die vereinbarte Vermietungsdauer. 

Werden zusätzlich weitere Dienstleistungen angebo-
ten, muss geprüft werden, ob es sich um Nebenleistun-
gen zur Vermietung oder um gesondert zu besteuernde 
Leistungen handelt. Stellen Sie beispielsweise zusätzlich 
Möbel zur Verfügung, ist dies Bestandteil der Vermie-
tung. Kümmern Sie sich hingegen auch um die Ver-
pflegung der Flüchtlinge, ist diese Leistung gesondert 
mit 19 Prozent Umsatzsteuer zu versteuern. Organisie-
ren Sie darüber hinaus auch die soziale Betreuung und/
oder die Bewachung des Objektes, tritt die eigentliche 
Raumvermietung in den Hintergrund. Es liegt in diesen  
Fällen ein Vertrag der besonderen Art vor, der insge-
samt der Regelbesteuerung mit 19 Prozent Umsatz-
steuer unterliegt. Werden hingegen sogenannte Bele-
gungsvereinbarungen mit der Stadt oder Gemeinde 
abgeschlossen, liegt umsatzsteuerlich so lange noch 
kein steuerbarer Leistungsaustausch vor, bis die tat-
sächliche Aufnahme von Flüchtlingen erfolgt. 

Auch ertragsteuerlich gibt es einiges zu berücksich-
tigen: Bei größeren Mietobjekten schließt eine Pri-
vatperson in der Regel nicht direkt einen Vertrag mit 
der öffentlichen Hand ab, sondern es wird meist eine  
haftungsbeschränkte Gesellschaft zwischengeschaltet. 
Diese mietet die im Privatvermögen des Gesellschaf-
ters befindliche Immobilie an und vermietet sie an die  
Gemeinde weiter. In solchen Fällen kann schnell eine 
sogenannte Betriebsaufspaltung entstehen. Dadurch 
kann die Immobilie ungeplant zum Betriebsvermö-
gen werden und für die Vermietung zusätzlich Gewer-
besteuer entstehen.  

Was ist steuerlich zur beachten?

Unterbringung 
von Flüchtlingen

Besondere Vorschriften beachten! 

Beschäftigung von Flüchtlingen
Damit Flüchtlinge sich in Deutschland integrieren können, 
ist es wichtig, dass sie eine Ausbildung erhalten und/oder ei
ne Beschäftigung finden. Arbeitgeber, die einen geflüchteten 
Menschen einstellen möchten, haben sehr viele Vorschrif
ten zu beachten. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat in 
Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung der Arbeitge
ber und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine 
Broschüre erarbeitet, in der die wichtigsten Voraussetzungen 
für Beschäftigung von Flüchtlingen zusammengestellt sind.

Um zu klären, welche Vorschriften bei der Einstellung zu 
berücksichtigen sind, kommt es 
ganz entscheidend auf den Sta-
tus des Asylverfahrens an. An-
erkannte Flüchtlinge, deren 
Asylantrag genehmigt wurde, 
erhalten in der Regel eine auf 
ein bis drei Jahre befristete Auf-
enthaltsgenehmigung. Sie haben 
damit uneingeschränkt Zugang 
zum deutschen Arbeitsmarkt, so 
dass bei ihrer Einstellung keine 
Besonderheiten gegenüber deut-
schen Arbeitnehmern zu beach-
ten sind. Anders gestaltetet sich 
die Situation bei Menschen, über deren Asylantrag noch 
entschieden werden muss oder bei denen der Asylantrag 
bereits abgelehnt wurde, die jedoch bis zu ihrer Abschie-
bung in Deutschland geduldet werden. Stammen diese 
Personen nicht aus der EU, Island, Norwegen oder Lich-
tenstein, besteht in den ersten drei Monaten nach ih-
rer Ankunft in Deutschland ein Arbeitsverbot. Ab dem 
vierten Monat kann die Ausländerbehörde eine Arbeits-
erlaubnis erteilen, jedoch muss die BA im Vorfeld eine 

Prüfung durchführen. Zum einen wird geprüft, ob die 
ausgeschriebene Stelle hinsichtlich Arbeitszeit und -lohn 
nicht ungünstiger als für inländische Bewerber ist und 
ob sich andererseits nicht ein arbeitssuchender Bewer-
ber aus Deutschland oder anderen EU-Staaten vorrangig 
für die Stelle eignet. Auch für Saisonarbeitskräfte muss 
eine solche Vorrangprüfung durchgeführt werden. Oh-
ne die entsprechende Genehmigung der Behörde liegt 
Schwarzarbeit vor.

Befindet sich der Asylbewerber bereits mehr als 15 Mo-
nate in Deutschland, entfällt die Vorrangprüfung durch 

die BA. Allerdings muss die 
Beschäftigung weiterhin bei 
der Ausländerbehörde ange-
zeigt werden und die BA prüft, 
ob die Arbeitsbedingungen 
nicht ungünstiger als für hie-
sige Arbeitnehmer sind. Ist 
der Asylbewerber bereits vier 
Jahre in Deutschland, ent-
scheidet allein die Ausländer-
behörde über eine Arbeitsge-
nehmigung. Besonderheiten 
gelten für Hochschulabsolven-
ten, Praktikanten und Auszu-

bildende, aber auch diese trifft in den ersten drei Mona-
ten in Deutschland ein Beschäftigungsverbot. 

Für Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländer des 
Westbalkans gelten ab 2016 vereinfachte Beschäfti-
gungsbedingungen. Dafür müssen diese Personen 
bei der Deutschen Botschaft in ihrem Heimatland  
einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis in Deutschland 
stellen und ein verbindliches Arbeitsangebot nachweisen.

Auch für Flüchtlinge gilt bei einer Einstellung der  

Erneute Änderung der Verwaltungsauffassung 
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Erbringt ein Arbeitgeber über einen Zeitraum von drei 
Jahren vorbehaltlos jeweils zum Jahresende eine als „Son
derzahlung“ bezeichnete Leistung an seinen Arbeitnehmer, 
soll dieser nach einem aktuellen Urteil des Bundesarbeits
gerichtes (BAG) aus Mai 2015 auch dann einen Rechtsan
spruch auf Zahlung im Folgejahr haben, wenn die Sonder
zahlungen jährlich unterschiedlich hoch waren. 

Sind Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubs-
geld dem Grunde und der Höhe nach durch Betriebs-
vereinbarung, Arbeits- oder Tarifvertrag geregelt, so 
haben Arbeitnehmer grundsätzlich einen Anspruch  
darauf. 

Häufig sind solche Zahlungen aber nicht vertraglich 
vereinbart, sondern werden freiwillig vom Arbeitge-
ber gezahlt. Der Arbeitgeber kann insoweit grundsätz-
lich von Jahr zu Jahr neu entscheiden, ob und in wel-
cher Höhe er seinen Arbeitnehmern Sonderzahlungen  
gewährt. Allerdings können Arbeitnehmer dann schnell 
einen Rechtsanspruch auf Weiterzahlung für sich ab-
leiten, wenn entweder bei Zahlung an alle Arbeitneh-
mer von einer betrieblichen Übung auszugehen ist oder 
eine stillschweigende Vereinbarung zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer vorliegt. Dies ist in der Regel 
der Fall, wenn die Sonderzahlung über einen Zeitraum 
von drei Jahren hinweg vorbehaltlos vom Arbeitgeber 
erbracht wird.

Bislang vertrat das BAG die Auffassung, dass kein  
Anspruch auf Weiterzahlung bestehe, wenn der Arbeit-
geber die Zuwendung dreimal in unterschiedlicher Höhe 
gezahlt hat. Der Arbeitnehmer müsse in einem solchen 

Fall davon ausgehen, dass der Arbeitgeber die Zuwen-
dung nur für das jeweilige Jahr gewähren und jährlich 
neu über die Sonderzahlung nach Gutdünken entschei-
den will. Diese Ansicht hat das BAG zugunsten der Ar-
beitnehmer aufgegeben. Auch Sonderzahlungen, die in 
der Höhe variieren, können, so das BAG, fortan eine  
betriebliche Übung beziehungsweise stillschweigen-
de Vereinbarung und damit einen Rechtsanspruch des  
Arbeitnehmers auf Weiterzahlung begründen. 

Um zu verhindern, dass Arbeitnehmern bei freiwillig 
gezahltem Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder anderen 
regelmäßigen Sonderzahlungen allein aufgrund drei-
maliger Zahlung ein Rechtsanspruch auf Weiterzahlung  
erwächst, greifen Arbeitgeber oftmals auf den sogenann-
ten Freiwilligkeitsvorbehalt zurück. Im Zusammen-
hang mit der Sonderzahlung wird den Arbeitnehmern 
schriftlich erklärt, dass die Zahlung trotz mehrmaliger 
Zahlung freiwillig bleibt. Nach der Rechtsprechung des 
BAG genügt allerdings allein der Begriff „freiwillig“ noch 
nicht, um hier einen Rechtsanspruch auf Fortzahlung 
auszuschließen. Er bringe, so das BAG, lediglich zum 
Ausdruck, dass der Arbeitgeber nicht zur Zahlung ver-
pflichtet sei. Angesichts dieser Rechtsprechung sollten 
Arbeitnehmer mindestens darauf hingewiesen werden,  
dass für die Zukunft kein Rechtsanspruch begründet 
und jedes Jahr von neuem über Grund und Höhe der 
Sonderzahlung entschieden wird. Vor dem Hintergrund 
der aktuellen BAG-Rechtsprechung zeigt sich, dass sich 
Arbeitgeber angesichts der Komplexität der rechtlichen 
Regelungen bei Bedarf durch einen Rechtsanwalt arbeits-
rechtlich beraten lassen sollten.  

Sonderzahlungen an Arbeitnehmer: Geänderte Rechtsprechung

Freiwilligkeit schriftlich erklären
In Ausgabe 3/2015 hatte Land & Wirtschaft über Erleich
terungen bei den besonderen Aufzeichnungs und Aufbe
wahrungspflichten nach dem Mindestlohngesetz berichtet. 
Eine dieser Erleichterungen betrifft mitarbeitende Fami
lienangehörige, für die seit August 2015 nicht mehr Be
ginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit innerhalb  
einer Woche nach dem Erbringen der Arbeitsleistung auf
gezeichnet werden müssen. Diese Erleichterung gilt für  
alle Branchen, also auch während des Übergangszeitraums 
bis Ende 2017 für die Land und Forstwirtschaft sowie den 
Gartenbau. Allerdings sind dadurch für mitarbeitende  
Familienangehörige nicht sämtliche Aufzeichnungspflich
ten weggefallen.  

Arbeitgeber in allen Branchen sind zur Einhaltung des 
Arbeitszeitgesetzes verpflichtet und haben die über die 
werktägliche Regelarbeitszeit von acht Stunden hinaus-
gehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen. 
Die Aufzeichnungen und weiteren Nachweise sind min-
destens zwei Jahre lang aufzubewahren. Diese Pflichten 
gelten nach dem Arbeitszeitgesetz auch für mitarbeiten-
de Familienangehörige bei Vorliegen eines Arbeitsver-
hältnisses unverändert weiter. Ein Verstoß kann als Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden.

Darüber hinaus sieht das Sozialversicherungsrecht 
Aufzeichnungspflichten für Arbeitgeber vor, die Ar-
beitnehmer auf Minijobbasis mit einem regelmäßigen  
Arbeitsentgelt bis zu 450 Euro im Monat oder als kurz-
fristig Tätige, zum Beispiel als Saisonarbeitnehmer, so-
zialversicherungsfrei beschäftigen. Diese Vorschrift un-
terscheidet nicht, ob es sich bei den Arbeitnehmern um 
Familienangehörige handelt oder nicht. Die Arbeitge-
ber haben für die Minijobber oder kurzfristig Beschäf-
tigten die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit und die 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden aufzuzeichnen. Es 
sind nicht nur die vereinbarten, sondern auch die tat-
sächlich geleisteten Arbeitsstunden zu dokumentieren. 
Anders als bei den besonderen Aufzeichnungs- und Auf-
bewahrungspflichten nach dem Mindestlohngesetz müs-
sen für die Sozialversicherungsbehörden Beginn und 
Ende der täglichen Arbeitszeit nicht dokumentiert wer-
den, und Aufzeichnungen müssen auch nicht innerhalb 
einer Wochenfrist erfolgen. Um spätere arbeitsrecht-
liche Auseinandersetzungen zu vermeiden, empfiehlt 
es sich allerdings, die Aufzeichnungen mindestens wö-
chentlich vorzunehmen und einmal im Monat von den  
Arbeitnehmern gegenzeichnen zu lassen.  

Mindestlohn und andere Gesetze

Aufzeichnungen 
weggefallen?

 Fortsetzung von Seite 7

für die Branche maßgebliche Mindestlohn. Da eine Tä-
tigkeit eines geflüchteten Menschen in Deutschland in al-
ler Regel berufsmäßig und nicht als Zweitbeschäftigung 
ausgeübt wird, kommt einen Einstellung im Rahmen  
einer kurzfristigen, sozialversicherungsfreien Beschäfti-
gung kaum in Betracht. Sozialversicherungsbeträge sind 
also immer abzuführen. Eine Minijob-Tätigkeit ist da-
gegen möglich. Die Lohnbesteuerung ist nach den all-
gemeinen Regeln durchzuführen. Je nach Einsatzgebiet 
sollte deshalb im Einzelfall auch geprüft werden, ob eine 
Lohnsteuer pauschalierung möglich und günstiger ist.  

Das SchleswigHolsteinische Oberlandesgericht weist in 
einer Pressemitteilung aus Oktober 2015 mit Bezug auf 
ein aktuelles Urteil des Landgerichtes Itzehoe darauf hin, 
dass ein Betreiber einer Photovoltaikanlage die an ihn 
gezahlte Einspeisevergütung an den Netzbetreiber zu
rückbezahlen muss, wenn er seine Anlage nicht bei der  
Bundesnetzagentur gemeldet hat. Davon können alle An
lagen betroffen sein, die ab 2012 installiert wurden.

Im Urteilsfall hatte der Betreiber von August 2012 bis 
Oktober 2014 Strom in das öffentliche Netz eingespeist, 
ohne seine Photovoltaikanlage bei der Bundesnetzagen-
tur angemeldet zu haben. Der Netzbetreiber zahlte zu-
nächst die nach dem EEG vorgesehene Vergütung aus. 
Diese kann er nun vom Betreiber der Photovoltaikan-
lage zurückverlangen. Denn nach dem Urteil des Land-
gerichtes Itzehoe hat dieser aufgrund der Nichtmeldung 

bei der Bundesnetzagentur nur einen Anspruch auf den  
sogenannten Marktmittelwert, der deutlich unter der 
Vergütung nach dem EEG liegt. Eine verspätete Meldung 
bei der Bundesnetzagentur entfaltet keine Rückwirkung 
und kommt dem Betreiber der Photovoltaikanlage für 
die Zeit bis zur Meldung nicht zugute. Hintergrund der 
Meldepflicht für die Anlagenbetreiber ist die Absenkung 
der EEG-Förderung in Abhängigkeit vom Zubau neuer 
Anlagen. Hierfür muss der Bundesnetzagentur die Zahl 
der neu installierten Anlagen bekannt sein. Sobald die 
Anlage dort gemeldet ist, muss die reguläre Vergütung 
nach dem EEG gezahlt werden. 

Das oben genannte Urteil des Landgerichtes Itzehoe  
ist nicht rechtskräftig geworden, da Revision beim 
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht einge-
reicht wurde.  

Mit dem Rücken zur Wand

Rückforderungen der EEG-Vergütung 
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■ Seit Jahresende 2013 fielen die durchschnittlichen  
Milcherlöse von etwa 47 ct/kg (inkl. USt) stetig auf  
etwa 32 ct/kg zum Ende des Wirtschaftsjahrs 2014/15.

■ Der Erlösabfall mindert den Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit monatlich um ca. 5.000 € und ver
ursacht oft eine existenzbedrohende Liquiditätskrise.

■ Die mittlere Milchleistung ist weiter gewachsen; sie 
übersteigt inzwischen 8.300 kg pro Kuh. 

■ Das genetische Milchleistungspotential ist noch nicht 
ausgeschöpft, wie erfolgreiche Betriebe zeigen.

■ Die höchsten Milchleistungen treffen wir in den Be
trieben mit den größten Herden an.

■ Die Getreideerlöse lagen im letzten Wirtschafts
jahr 2014/15 im Mittel bei etwa 18 €/dt (inkl. USt).

■ Die Vermarktungsbedingungen für die Mähdrusch
früchte haben sich damit abermals verschlechtert.

■ Die Erlöse für Winterraps sind im Wirtschaftsjahr 
2014/15 auf etwa 38 €/dt (inkl. USt) zurückgegangen.

■ Die Ernte 2014 ist bei den Mähdruschfrüchten sehr gut 
ausgefallen und übertraf auch die bisherigen Spitzen
ergebnisse aus dem Wirtschaftsjahr 2012/13.

■ Die Getreideerträge überschritten vielfach die  
100dt/ha Schwelle. Auch die Rapserträge fielen mit 
etwa 45 dt/ha außerordentlich gut aus.

■ 2014/15 schwankten die Erlöse für lebende Mastschwei
ne zwischen 130 und 170 €/Stück (inkl. USt).

■ Über das ganze Wirtschaftsjahr betrachtet sank der mitt
lere Erlös auf 145 €/Tier – 25 € weniger als im Vorjahr.

■ Der saisonale Verlauf der Schweinepreise erreichte  
seinen Tiefpunkt im Januar 2015.

■ Die mittlere Herdengröße über alle Schweinebetriebe 
(Spezialisierte Schweineaufzucht, Spezialisierte Schwei
nemast, Schweineaufzucht und Mastverbund) sinkt 
aktuell unter 70 Sauen pro Betrieb. Dieser Gesamtmit
telwert repräsentiert nicht den hohen Spezialisierungs
grad der Sauenhalter mit durchschnittlich 230 Sauen. 
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600 ■ Der Rückgang des Kraftfutteraufwands ist auf Preis 
und Mengeneffekte zurückzuführen.

■ Nachgebende Preise für Getreide und Substitute füh
ren zu einem Rückgang des Kraftfutteraufwands.

■ Erfolgreiche Betriebe haben zusätzlich Kraftfutter re
duziert und durch Grundfutter ersetzt.

■ Das ordentliche Ergebnis bricht nach einem Anstieg auf 
über 100.000 € im Vorjahr auf etwa 30.000 € ein.

■ Auch erfolgreiche Unternehmen müssen Federn las
sen; ihr ordentliches Ergebnis sinkt auf etwa 90.000 €. 

■ Ein Ende der im Wirtschaftsjahr 2014/15 ausgelösten 
Milchpreiskrise ist noch nicht in Sicht.

■ Der Aufwand für Arbeitserledigung liegt im Wirt
schaftsjahr 2014/15 etwas über dem Vorjahreswert. 

■ Gerade in dieser Position setzen sich die erfolgreichen 
Betriebe vom Durchschnitt ab.

■ Ihr Erfolgsvorsprung beträgt in dieser Position etwa 
20 % im Vergleich zum Gesamtmittelwert.

■ Nach dem Spitzenwert im Wirtschaftsjahr 2012/13 stag
niert das ordentliche Ergebnis erneut bei etwa 70.000 €.

■ Die hervorragenden Ernteergebnisse 2014 lassen sich 
nicht in befriedigende Wirtschaftsergebnisse umsetzen.

■ Betriebe im erfolgreichen Viertel setzen sich deutlich 
vom Durchschnitt ab.

■ Der geringere Spezialaufwand Tierproduktion rührt 
aus geringerem Aufwand für Ferkel und Futter.

■ Die Futtermittel und Ferkelpreise sind die dominie
renden Kostentreiber in der Schweineerzeugung.

■ Die erfolgreichen Betriebe konnten sich beim Spezial
aufwand nur geringfügig vom Gesamtmittel absetzen.

■ Die Zeitreihe für das Ordentliche Ergebnis zeigt einen 
Mittelwert von etwa 50.000 € für 2014/15.

■ Betriebe im erfolgreichen Viertel erwirtschaften im 
Mittel etwa einen doppelt so hohen Erfolg. 

■ Schweineproduktion war 2014/15 ein schwieriges  
Geschäft – kurzfristige Besserung ist nicht in Sicht.
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Gesamtmittel: bzw. bzw. 25 % gute:

Milchpreis  cent/kg

1.000 € Ordentliches Ergebnis

Milchleistung kg/Kuh

Markterlöse   €/dt

Erträge dt/ha

Schweinepreis €/Stück

Sauenbestand Stück

€/RGV Kraftfutteraufwand

1.000 € Ordentliches Ergebnis

1.000 € Aufwand Arbeitserledigung

1.000 € Spezialaufwand Tierproduktion 

1.000 € Ordentliches Ergebnis
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Milchviehbetriebe

Getreidebetriebe

Schweinebetriebe

Durchschnittliche Ergebnisse der umsatzsteuerlich pauschalierenden Betriebe, das heißt alle Preis- und Aufwandsangaben verstehen sich einschließlich Umsatzsteuer

Damit Sie die Orientierung behalten …

… informiert die neue Kurzauswertung der Wirtschaftsergebnisse 2014/15 
über die wirtschaftliche Lage der Mitgliedsbetriebe. In diesem Jahr  

umfasst die Kurzauswertung erstmals auch die bisher als gesonderte  
Betriebsstatistik geführte Auswertung von Biogasbetrieben.

Ihr persönliches Exemplar der Kurzauswertung 2014/15 …

… erhalten Sie in Ihrer Bezirksstelle. Oder Sie fordern es an per Bestellkarte, per Fax 0431/5936-109 
oder per Mail an info@lbv-net.de. Die Bestellkarte finden Sie im Programmheft der Regionalen  
Fachinformationsveranstaltungen 2016, das allen Mitgliedern in Kürze per Post zugeht. 
Die digitale Version der Kurzauswertung steht für Sie im geschützten Mitgliederbereich  
der Homepage unter www.lbv-net.de zum Download bereit.

Die Erzeugerpreise für Milch, Getreide, Raps und Schweine sind im letzten Wirtschaftsjahr 2014/15 im 
Vergleich zu den Vorperioden teils beträchtlich gefallen. Aus der versprochenen „sanften Landung“ mit 
Auslaufen der Milchquotenregelung wurde eine Bruchlandung. Die Milchpreiskrise ist für viele Betriebe  
existenzbedrohend. Viele Ackerbaubetriebe ernten 2014 Spitzenerträge. Erneute Preisrückgänge für  

Getreide und Raps ließen den wirtschaftlichen Erfolg jedoch stagnieren. Die Schweine erzeugenden  
Betriebe durchlaufen ebenfalls eine Tiefpreisphase. Anhaltend hohe Substratkosten und Reparaturauf
wendungen sorgten bei den Biogasbetrieben ebenfalls für schlechte Ergebnisse. Die Investitionsneigung ist 
in allen betriebswirtschaftlichen Ausrichtungen stark zurückgegangen. 

Auf einen Blick: Wirtschaftsergebnisse 2014/15

www.lbv-net.de Kurzauswertung

Wirtschaftsergebnisse 2014/15 
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Mit dem Rücken zur Wand

Rückforderungen der EEG-Vergütung 
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Zitat
In der Krise beweist 
sich der Charakter.

                Helmut Schmidt  
(*23.12.1918 ,  10.11.2015)

Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks als erfolgt gilt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist 
bei Überweisung

Einkommensteuer

Solidaritätszuschlag

Kirchensteuer
10.03. 14.03.

Körperschaftsteuer

11.01. 14.01.

Umsatzsteuer 10.02. 15.02.

10.03. 14.03.

Lohnsteuer 11.01. 14.01.

Kirchensteuer 10.02. 15.02.

Solidaritätszuschlag 10.03. 14.03.

Gewerbesteuer 15.02. 18.02.

Grundsteuer 15.02. 18.02.

Termine Januar bis März 2016

■ Die Substratkosten stellen mit durchschnittlich  
10,8 ct/kWh die größte Aufwandsposition dar.

■ Die gute Maisernte 2014 hat einen weiteren Anstieg der 
Substratpreise verhindert.

■ Die erfolgreichen Anlagen sparen gegenüber den ab
fallenden Anlagen ca. 25 % bei den Substratkosten ein. 

■ Die Aufwendungen für Personal, Abschreibungen, Re
paraturen etc. belaufen sich auf 9,5 ct/kWh. 

■ Gegenüber dem Vorjahr haben sich die sonstigen Auf
wendungen um  ca. 10 % erhöht.

■ Auffällig sind deutlich gestiegene Reparaturauf
wendungen – vor allem bei den erfolgreichen Anlagen.

2013 2014
20

21

22

23

24 ■ Die Erträge sind gegenüber 2013 um ca. 2 % auf durch
schnittlich 22,9 ct/kWh angestiegen.

■ Deutliche Erhöhungen gab es bei den abfallenden An
lagen durch gute Stromerlöse und Entschädigungen. 

■ Etwa 80 % aller Anlagen sind im Marktprämienmodell 
und vermarkten ihren Strom direkt an der Strombörse. 

■ Trotz gestiegener Erträge hat das ordentliche Ergebnis 
gegenüber 2013 im Mittel um 25 % nachgegeben. 

■ Im Durchschnitt ist ein ordentliches Ergebnis von 
knapp 1,2 ct/kWh in 2014 erzielt worden. 

■ Zwischen den guten und weniger erfolgreichen An
lagen bestehen Erfolgsunterschiede von 5,6 ct/kWh.

2013 2014
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Substratkosten  ct/kWh

Sonstiger Aufwand  ct/kWh

ct/kWh Erträge

ct/kWh Ordentliches Ergebnis

Biogasbetriebe (Wirtschaftsjahr 2014)

25 % gute  
Betriebe

Gesamtmittel 25 % abfallende 
Betriebe
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Ihre Einladung
Die Einladungen mit dem Pro-
gramm und einem Anmelde-
bogen zur Jahrestagung am 
26. Januar 2016 und zu den  
regionalen Fachveranstaltungen 
Anfang 2016 gehen allen Mit-
gliedern in Kürze per Post zu.  
Sie können die Programmhefte  
auch anfordern: 
per Internet www.lbv-net.de 
per E-Mail info@lbv-net.de
über Ihre Bezirksstelle oder tele-
fonisch unter 0431/59 36-119 

außerhalb der Karte: Bad Gandersheim, Hannover, Warendorf
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Holstenhallen

A7 NMS-Nord (13)

A7 NMS-Mitte (14)

B 430
Ilsahl

L 767

L 318
Kieler Straße

Rendsburger Straße

B 430
Hansaring B 430

Feldstraße

B 430

Plöner Straße

Wasbeker Straße

Bahnhof

L 323
Holsatenring

L 322

Segeberger Straße

L 328

B 430

Holstenhallen Neumünster / Halle 4 

Justus-von-Liebig-Str. 2 

24537 Neumünster

www.holstenhallen.com

Tagungsort

Bezirksstellen in unserem Beratungsgebiet

Unternehmenszentrale

Landwirtscha� licher Buchführungsverband

Lorentzendamm 39 • 24103 Kiel

Telefon: 04 31/59 36-119 • Fax 0431/59 36-109

E-Mail: info@lbv-net.de • www.lbv-net.de

Einladung 

zur Mitgliederversammlung und Jahrestagung 2016

des Landwirtscha� lichen Buchführungsverbandes

Leitthema 

Ein Jahr nach der Quote: 

Milchproduktion unter neuen 

Wettbewerbsbedingungen

26. Januar 2016 • Holstenhallen, Neumünster 

Direktvermarktung

M
en

ge
ns

te
ue

ru
ng

Tiergesundheit

Pr
od

uk
tio

n

Er
ze

ug
er

Li
ef

er
b

ez
ie

h
u

n
g

en

Quoten

M
ei

er
ei

en

W
et

tb
ew

er
bs

fä
hi

gk
ei

t

M
ilc

hl
ei

st
un

gs
st

ei
ge

ru
ng

La
nd

w
ir

t

M
ilc

hp
re

is
tä

le
r

Kühe

Praktiker

Milch

Pachtpreise

Lö
su

n
g

sa
n

sä
tz

e

Wirtschaft
Futterkosten

Molkereien

Li
qu

id
it

ät

Preise

www.lbv-net.de

Zentrale Jahrestagung am 26. Januar 2016in Neumünster, Holstenhallen
Leitthema: 
Ein Jahr nach der Quote: Milchproduktion  
unter neuen Wettbewerbsbedingungen

Einladung

Landwirtschaftlicher Buchführungsverband

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Frau Silke Hansen • Lorentzendamm 39 • 24103 Kiel
Fax 0431 / 59 36-109 • Tel. 0431 / 59 36-119E-Mail shansen@lbv-net.de

42 × regionale  Fachinformationsveranstaltungen
im gesamten Beratungsgebiet zu aktuellen steuerlichen, 
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themen
vom 19. Januar bis 18. März 2016

 Fortsetzung von Seite 9

Wir wünschen …. 
…. Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit 
und einen schwungvollen Start in ein glückliches, gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2016. Unsere Wünsche verbinden wir mit dem Dank für Ihr Vertrauen 
und die gute Zusammen arbeit im vergangenen Jahr. 

Dr. Willi Cordts Maik JochensDr. Marc Habersaat

An 42 Standorten im gesamten Beratungsgebiet des Land-
wirtschaftlichen Buchführungsverbandes bieten wir den 
Mitgliedern und Gästen ein breit gefächertes Informati-
onsangebot mit aktuellen Themen zu Steuern, Recht und 
Betriebswirtschaft. Renommierte Gastreferenten erläu-
tern aktuelle Praxisfragen und Steuerberater/innen aus 
dem Unternehmensverbund informieren Sie über aktu-
elle steuerliche Änderungen und Gestaltungsmöglichkei-
ten.

Nutzen Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch – 
natürlich auch mit Ihren Berufskollegen. Familien-
mitglieder und Gäste sind wie immer herzlich willkom-
men. 

26. Januar 2016 in Neumünster

Jahrestagung

Der Landwirtschaftliche Buchführungsverband lädt  
seine Mitglieder zur Ordentlichen Mitgliederversamm-
lung nach Neumünster, Holstenhallen, ein. 

Unter dem Leitthema „Ein Jahr nach der Quote: 
Milchproduktion unter neuen Wettbewerbsbedingun-
gen“ geben fünf Referenten aus Politik, Wissenschaft und 
Beratungspraxis ihre Anregungen und Einschätzungen 
zu Gehör. 

Delegiertenausschuss, Vorstand, Geschäftsführung 
und die Steuerberater/innen der örtlichen Bezirksstel-
len laden Sie recht herzlich zur Jahrestagung ein. 

Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Ihnen 
und unseren Gästen. 

Regionale Fachinfor ma-
tionsveranstaltungen
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